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REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG 
- REWAG - 

 
 

Allgemeine Preise der Interimsversorgung von  
Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung  

mit Strom 

gültig ab 1. März 2026 
 

1. Übersicht über die Zusammensetzung des Entgelts 

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den in der nachfolgenden Übersicht dargestellten 
Preisbestandteilen zusammen, die unter Ziffern 2.1 und 2.2 erläutert werden. Falls bei Vertragsschluss die 
für den Lieferzeitraum maßgebliche Höhe der Preisbestandteile nach Ziffern 1.2 bis 1.10 noch nicht bekannt 
ist, werden diese in der bei Vertragsschluss geltenden Höhe angegeben. Vom Kunden geschuldet werden 
sie in der jeweils zum Lieferzeitpunkt geltenden Höhe. Diese Preisstellung gilt nur im 
Grundversorgungsgebiet Strom der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG  
für Nicht-Haushaltskunden mit registrierender Leistungsmessung. 

1.1 Arbeitspreis Energie  16,05 ct/kWh 

1.2 Netzentgelte (Jahresleistungspreissystem) 

1.2.1  für Entnahme in Mittelspannung (MS) 

Jahresnutzungsdauer < 2.500 h/a1 Jahresnutzungsdauer ≥ 2.500 h/a1 

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis 

11,95 €/kW/a 3,91 ct/kWh 80,18 €/kW/a 1,18 ct/kWh 

1.2.2 für Entnahme in Umspannung Mittel-/Niederspannung (Usp. MS/NS) 

12,22 €/kW/a 4,65 ct/kWh 95,60 €/kW/a 1,31 ct/kWh 

1) Jahresbenutzungsdauer = Jahresarbeit Entnahmestelle / maximale Jahreshöchstlast 

1.3 Entgelt für Messstellenbetrieb je Messstelle  

1.3.1 Entnahme mit Lastgangzählung in MS-Mittelspannung 727,68 €/a  

1.3.2 Entnahme mit Lastgangzählung in NS-Niederspannung 333,60 €/a 

1.3.3 Entnahme mit Lastgangzählung in MS/NS-Umspannung 333,60 €/a 

1.3.4 Preisabschlag für Direktmessungen in NS oder MS/NS 27,48 €/a 

1.3.5 Preisabschlag für kundenseitig gestellte Telekommunikationseinrichtung 90,00 €/a  

1.4 Konzessionsabgabe  

1.4.1 Tarifkunden keine Schwachlast (HT), Regensburg krsfr. Stadt 1,990 ct/kWh 

1.4.2 Tarifkunden keine Schwachlast (HT), sonst. Gebiete der Regensburg Netz GmbH 1,320 ct/kWh 

1.4.3 Tarifkunden Schwachlast (NT) 0,610 ct/kWh 

1.4.4 Sondervertragskunden nach KAV §2 Abs. 7 0,110 ct/kWh 

1.5 KWK-Umlage  0,446 ct/kWh 

1.6 Aufschlag für besondere Netznutzung (bis 2024: § 19 StromNEV-Umlage) 1,559 ct/kWh 

1.7 Offshore-Netzumlage 0,941 ct/kWh 

1.8 Wasserstoffumlage 0,000 ct/kWh 

1.9 Stromsteuer 2,050 ct/kWh 

1.10 Umsatzsteuer:  
Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um Nettopreise, die 
vom Kunden zzgl. der Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe zu zahlen sind. 

derzeit 
19 % 
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2. Entgelt 

2.1 Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie in der in Ziffer 1.1 angegebenen Höhe. Darin enthalten sind die 
Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb.  

2.2 Zusätzlich zahlt der Kunde für den tatsächlichen Lieferumfang die Preisbestandteile nach den Absätzen 2.2 a) bis i) in der bei Belieferung jeweils 

geltenden Höhe. Die für das folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach Absatz g) werden bis zum 15.10. eines 

Kalenderjahres, diejenige der Preisbestandteile nach den Absätzen e), f), h) und bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den 

Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de). 

Im Einzelnen: 

 Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte.  

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen 

Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der 

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines 

Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils geltende Höhe der 

Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

Bei Marktlokationen mit registrierender Leistungsmessung sowie bei Marktlokationen mit intelligenten Messsystemen, an denen der 

Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt oder die nicht in Niederspannung beliefert werden, gilt, sofern nicht mit dem Netzbetreiber ein 

Monatsleistungspreis vereinbart ist, ein Jahresleistungspreissystem. Abrechnungsrelevante Leistung ist dabei die im Kalenderjahr 

auftretende Jahreshöchstleistung. Abgerechnet wird dabei jeweils monatlich die bis zum Ende des Vormonats gemessene 

Jahreshöchstleistung. Sofern die vom Kunden in Anspruch genommene Leistung die bisherige Jahreshöchstleistung übersteigt, erfolgt 

auch eine Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und der neuen Jahreshöchstleistung rückwirkend für die 

vorausgegangenen Monate bis zum Beginn des laufenden Kalenderjahres. Bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel erfolgt diese 

Nachberechnung nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom auch für die Monate des Kalenderjahres, in denen 

noch keine Belieferung nach diesem Vertrag erfolgt ist.  

aa) Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Lieferanten 

wirksam werden. 

bb) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen als der vereinbarten Spannungs- oder Umspannebene oder gilt für den Kunden 

ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres Netzentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV bzw. ändert 

sich dieses mit Wirkung für den Zeitraum der Belieferung nach diesem Vertrag und stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten 

deshalb abweichende Netzentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die Abrechnung des Lieferanten gegenüber 

dem Kunden. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des 

Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden 

müssen. Der Kunde wird über Änderungen während der Vertragslaufzeit spätestens mit der nächsten Rechnung oder 

Abschlagsforderung informiert.  

cc) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze 

Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses 

Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und 

rückwirkend angewendete Netzentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für 

vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages  

oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 

dd) Ziffer 2.2 a) lit. cc) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlösobergrenze des dem Netz des 

Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten 

Netzbetreibers zur Folge haben. 

ee) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 2.2 a) lit. bb) bis dd) werden jeweils mit dem für den jeweiligen 

Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist. 

ff) Bei mehreren Entnahmestellen bemisst sich der für den Leistungspreis maßgebliche Leistungsmaximalwert nach der zeitgleich 

summierten elektrischen Energie, welche der Kunde an den Marktlokationen der jeweiligen Entnahmestelle abnimmt, soweit und 

solange eine solche Summierung bei der Netznutzungsabrechnung im Verhältnis zwischen Netzbetreiber und Lieferant erfolgt. 

Erfolgt eine solche Summierung durch den Netzbetreiber nicht oder nicht mehr, wird der für den Leistungspreis maßgebliche 

Leistungsmaximalwert so ermittelt, wie er bei der Netznutzungsabrechnung durch den Netzbetreiber ermittelt wird (also getrennt 

nach Entnahmestellen bzw. Marktlokationen).  

gg) Der Lieferant ist berechtigt, mit Netzbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für vom Kunden verursachte 

Entnahmen von Blindstrom zu treffen, wonach der Netzbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant 

sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den Netzbetreiber ausgeschlossen ist. 

Sollte der Lieferant gegenüber dem Netzbetreiber aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung i. S. v. Satz 1 oder aus gesetzlichen 

oder behördlichen Regelungen für vom Kunden verursachte Entnahmen von Blindstrom gesondert aufkommen müssen, ist der 

Lieferant seinerseits berechtigt, diesen gesonderten Betrag für Blindstrom in der vom Lieferanten an den Netzbetreiber 

abzuführenden Höhe an den Kunden weiterzugeben.  
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 Die vom Lieferanten für belieferte Marktlokationen des Kunden an den zuständigen Netzbetreiber abzuführenden Entgelte für den 

Messstellenbetrieb mit konventionellen Messeinrichtungen und Messsystemen. Für die Ermittlung der Höhe der Entgelte durch den 

Netzbetreiber gelten Ziffer 2.2 a) Sätze 2 und 3 entsprechend  

aa) Die Regelungen in Ziffer 2.2 a) lit. aa) sowie lit. cc) bis ee) finden entsprechende Anwendung. Ziffer 2.2 a) lit. bb) findet 

entsprechend Anwendung, wenn der Kunde die Energie in einer anderen als der vereinbarten Spannungs- oder Umspannebene 

bezieht. 

bb) Der Lieferant berechnet die vom Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen 

mit 1/12 der Jahresentgelte. 

cc) Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten Messsystem 

oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des MsbG ausgestattet, entfällt der Preisbestandteil nach dieser Ziffer 2.2 b) für 

diese Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber 

das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 2.2 c) zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts 

gegenüber dem Messstellenbetreiber verpflichtet.  

 Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunden verpflichtet, das 

Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen für belieferte Marktlokationen des 

Kunden an den grundzuständigen Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der Kunde dieses Entgelt in der jeweils vom grundzuständigen 

Messstellenbetreiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. 

Der Lieferant wird dem Kunden die Höhe dieser Entgelte und den Umstand, dass diese im Rahmen dieses Vertrages vom Lieferanten an 

den Kunden weiterberechnet werden, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt sind. Der Lieferant ist 

berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit 

intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständige Messstellenbetreiber gegenüber 

dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch 

den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 2.2 b) lit. bb) gilt entsprechend. 

 Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der 

vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe. 

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber für die 

Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren 

Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach 

dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 2 KAV 

vereinbarten Konzessionsabgabensatz.  

 Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobenen Aufschläge 

nach Maßgabe von § 26 KWKG (ab 01.01.2023 gem. §12 EnFG) (KWK-Umlage).  

Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben 

zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- 

und Kältenetzen entstehen.  

Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des KWKG (z. B. § 27, §§ 27a bis c oder § 36 Abs. 3 KWKG) in Anspruch 

nimmt, wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferanten 

einen Nachweis über die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Privilegierung erbringen. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde 

verpflichtet ist, die KWK-Umlage direkt an den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber abzuführen (z. B. bei einer Inanspruchnahme der 

Privilegierung für stromkostenintensive Unternehmen). Der Kunde wird den Lieferanten unverzüglich über diesbezügliche Änderungen 

informieren. 

Der Lieferant berechnet dem Kunden die KWK-Umlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom zuständigen Netzbetreiber für die 

Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt werden. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers, die z. B. aufgrund einer unzulässigen 

Inanspruchnahme der Begünstigungen nach § 27a und § 27b KWKG oder § 36 Abs. 3 KWKG erfolgt sind, reicht der Lieferant an den 

Kunden weiter. Etwaige Rückerstattungen des Netzbetreibers, die z. B. auf einer nachträglichen Gewährung der Begünstigungen nach 

§ 27a und § 27b KWKG oder § 36 Abs. 3 KWKG beruhen, erstattet der Lieferant dem Kunden. Dies gilt entsprechend bei Nachforderungen 

oder Begünstigungen nach § 27c Abs. 1 KWKG, sofern der Kunde die KWKG-Umlage nicht nach § 27c Abs. 2 KWKG direkt an den ÜNB 

zahlt.  

 Der vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber zu zahlende Aufschlag für besondere Netznutzung / § 19 Abs. 2 StromNEV 

(sog. § 19-StromNEV-Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt. 

Mit dem Aufschlag für besondere Netznutzung / § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den 

Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, 

weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 

StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten müssen.  

Der Kunde trägt den Aufschlag für besondere Netznutzung / § 19-StromNEV-Umlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom 

zuständigen Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Die Inanspruchnahme etwaiger Begünstigungen 
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nach § 19 StromNEV i. V. m. §§ 26, 28 und 30 des KWKG vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), das durch Artikel 14 des Gesetzes 

vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist, gegenüber dem zuständigen Netzbetreiber inklusive des Nachweises, dass 

die Voraussetzungen hierfür vorliegen, obliegt – vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung zwischen den Parteien – allein dem 

Kunden. Bei begründeten Zweifeln am Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer reduzierten § 19-StromNEV-

Umlage durch den Kunden in einem Kalenderjahr kann der Lieferant dem Kunden die § 19-StromNEV-Umlage bis zur endgültigen 

Abrechnung dieses Kalenderjahres durch den Netzbetreiber in voller Höhe in Rechnung stellen, es sei denn, der Netzbetreiber fordert nur 

die reduzierte Umlage und der Kunde macht gegenüber dem Lieferanten den Eintritt dieser Voraussetzungen glaubhaft.  

Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegenüber dem Lieferanten, die aufgrund einer unzulässigen Inanspruchnahme der 

Begünstigung nach Satz 4 entstanden sind, reicht der Lieferant an den Kunden weiter. Etwaige Rückzahlungen des Netzbetreibers an 

den Lieferanten, die auf einer nachträglichen Gewährung der Begünstigung nach Satz 4 beruhen, erstattet der Lieferant dem Kunden.  

 Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber zu zahlende sog. Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG (ab 01.01.2023 

gem. §12 EnFG), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt.  

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach 

Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzögerungen 

der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie unter anderem auch Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1 EnWG, den 

§§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flächenentwicklungsplans nach § 5 des 

WindSeeG.  

Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des § 17f EnWG i. V. m. §§ 27 bis 28 und 30 KWKG in Anspruch nimmt, 

wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferanten einen 

Nachweis über die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Privilegierung erbringen. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde verpflichtet 

ist, die Offshore-Netzumlage direkt an den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber abzuführen (z. B. bei einer Inanspruchnahme der 

Privilegierung für stromkostenintensive Unternehmen). Der Kunde wird den Lieferanten unverzüglich über diesbezügliche Änderungen 

informieren. 

Der Lieferant berechnet dem Kunden die Offshore-Netzumlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom zuständigen Netzbetreiber für 

die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegen den Lieferanten, die aufgrund 

einer unzulässigen Inanspruchnahme der Begünstigungen nach Satz 3 entstanden sind, reicht der Lieferant an den Kunden weiter. 

Etwaige Rückzahlungen des Netzbetreibers an den Lieferanten, die auf einer nachträglichen Gewährung der Begünstigungen nach Satz 

3 beruhen, erstattet der Lieferant dem Kunden. Dies gilt entsprechend bei Nachforderungen oder Begünstigungen nach § 17f EnWG 

i. V. m. § 27c Abs. 1 KWKG, sofern der Kunde die Offshore-Netzumlage nicht nach § 17f EnWG i. V. m. § 27c Abs. 2 KWKG direkt an den 

ÜNB zahlt. 

 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG.  

Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen 

Vorgaben zur Förderung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen. 

 Die Stromsteuer. Der Kunde versichert dem Lieferanten, Letztverbraucher i. S. d. StromStG zu sein; grundsätzlich schuldet der Kunde 

dem Lieferanten dann den vollen Steuersatz.  

Sofern der Kunde geltend macht, dass er zu einer stromsteuerbefreiten oder -ermäßigten Stromentnahme berechtigt ist, wird er dies dem 

Lieferanten spätestens [drei] Werktage vor Aufnahme der Belieferung bzw. – wenn der Lieferant den Kunden bereits beliefert – vor Beginn 

der Befreiung oder Ermäßigung durch Vorlage einer Kopie des Erlaubnisscheins gemäß §§ 4 Abs. 1 bzw. 9 Abs. 4 StromStG nachweisen. 

Der Kunde schuldet (bei Vorliegen der Voraussetzungen) ab Zugang des Nachweises beim Lieferanten die Stromsteuer nicht mehr bzw. 

nur noch in der ermäßigten Höhe. Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die stromsteuerrechtliche Situation des Kunden zu prüfen oder in 

Erfahrung zu bringen. Wird der Kunde Versorger i. S. d. StromStG, gelten die vorstehenden Sätze 4 bis 6 entsprechend. 

Einen späteren Wegfall der Befreiung, Begünstigung oder Versorgerstellung teilt der Kunde unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des 

Wegfalls erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Stromsteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe.  

 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.2 a)  bis i) nicht genannten Steuern 

oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden 

Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, 

allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die 

geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form 

negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe 

und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der 

Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der 

gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine 

Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung 

spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

 Ist eine Umlage nach Ziffer 2.2 e) bis i) negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe. 


